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selbst und andere filii Marini stammten aus Capua und haben offenbar 
erst später ihren Wohnsitz nach Neapel verlegt28). 3.) Höchstwahrschein­
lich waren die filii Marini nichts anderes als ein Zweig der großen 
Familie Eboli, der sich nach einem Ahnherrn Marinus nannte. Anders 
läßt es sich kaum erklären, daß der Erzbischof Marinus von Capua am 
10. März 1256 die Baronie Rossella dem Thomasius, Sohn des dominus 
Petrus, dem Nicolaus, Sohn des dominus Matheus de Ebulo, und dem 
dominus lacobus filius Marini verlieh29). Zuvor hatte die nobilis mulier 
domina Ymilia, Gattin des verstorbenen dominus Thomasius de Ebulo, 
die ohne rechtmäßige Erben verstorben war, die Baronie innegehabt. 
Ob die Belehnten, wie der Herausgeber der Urkunde angibt30), des 
Erzbischofs Neffen väter- und mütterlicherseits waren, geht aus dem 
Text der Urkunde nicht hervor. Es ist aber doch sehr wahrscheinlich, 
daß der Erzbischof eine bisher von den Eboli innegehabte Baronie auch 
in dieser Familie beließ und nicht etwa den beiden Eboli — Thomasius 
und Nicolaus — in der Person des lacobus filius Marini einen ganz 
fremden Mitbesitzer zugesellte. Aus dem Inhalt dieser Urkunde sei 
übrigens noch hervorgehoben, daß als Prokurator der beiden Eboli der 
dominus Iohannes de Ebulo domini pape cappellanus erscheint, den wir 
auch schon in dem anfangs erwähnten Thomas-von-Capua-Brief zu­
sammen mit Marinus angetroffen hatten.

Warum der Erzbischof von Capua in dieser wie in einer anderen 
Urkunde zu Gunsten der Eboli mit keinem Wort auf seine Bluts-
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